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Änderung von Artikel 6 § 7 CIM (Anhang B zum Übereinkommen) 
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Textänderung 

 

Artikel 6 § 7 der Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale 

Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM), Anhang B zum Übereinkommen über den 

internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) vom 9. Mai 1980 in der Fassung des Protokolls 

vom 3. Juni 1999 (Protokoll von Vilnius) erhält folgenden Wortlaut: 

 

„Artikel 6 

Beförderungsvertrag 

 

§ 7 Im Falle einer Beförderung, die das Zollgebiet der Europäischen Union oder das 

Gebiet, in dem das gemeinsame Versandverfahren angewendet wird, berührt, muss 

jede Sendung von einem Frachtbrief, der den Erfordernissen des Artikels 7 

entspricht, begleitet sein.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 


